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    Beitrittserklärung als Einzelmitglied 
     

Bitte gut leserlich ausfüllen 

 
 
 
Herr       Frau  
    
Name:   Vorname:   
 
Strasse/Nr.    PLZ/Wohnort:   
 
Beruf:   Kanton:   
 
Geburtsdatum:   Heimatort:   
 
Tel. Privat:   Tel. Geschäft:   
 
Tel. Mobile:   E-Mail:   
 
 
Sparte:  Jodler / In (JO)   Alphorn- / Büchelbläser / In (AB)  
 
  Fahnenschwinger / In (FS)   Freund & Gönner / In (FG)  
    
  Dirigent / In (DI)   (bitte zutreffendes ankreuzen)   

 
Bemerkungen:     

               
 
Sind Sie schon Mitglied einer Jodler- oder Alphorngruppe?         Ja       Nein 
 

Wenn ja, seit wann?      Name der Gruppe:               
    

Sind Sie Mitglied in einem anderen EJV-Unterverband?         Ja       Nein 
    

Waren Sie früher bereits Mitglied eines EJV-Unterverbandes?       Ja       Nein  
 
Der Jahresbeitrag für Einzelmitglieder beträgt für die Sparten JO / AB / FG / DI (inkl. SUISA Abgaben) 37.-- Franken.  
Für die Sparte Fahnenschwingen 32.-- Franken. Für Doppelmitglieder 60.-- Franken. 
 
Datenschutz 
 

Darf Ihre Anschrift für bestimmte Werbezwecke an Dritte herausgegeben werden?  
 

               Wünsche Werbung: Ja       Nein   
 
 

Zeitschrift  „Schwingen/Hornussen/Jodeln“ 
 

Offizielles Organ des Eidg. Jodlerverbandes / EJV ist die Zeitschrift „Schwingen/Hornussen/Jodeln“ (ZSHJ). 
Für die Verbandsmitglieder erfolgen alle Informationen über Verbandsangelegenheiten wie Kurse, Versammlungen, 
Protokolle, Berichte über Veranstaltungen etc. im Jodelteil dieser Zeitschrift. 
Das Jahresabonnement kostet zurzeit Fr. 49.- für 49 Ausgaben. 
 

Ich bin schon Abonnent der ZSHJ          Ja         Nein   /   Ich möchte Abonnent der ZSHJ werden      Ja         Nein 
 

 
Ort / Datum:      Unterschrift:      

 
Mit der Aufnahme in den Zentralschweizerischen Jodlerverband werden Sie automatisch Mitglied im Eidg. Jodlerverband. 
Die Aufnahme in den Jodlerverband erfolgt durch den Verbandsvorstand des Unterverbandes. Gemäss EJV Statuten (Art. 7) 
werden Beitrittsgesuche im offiziellen Organ ZSHJ ausgeschrieben. Die Mitgliedschaft wird verbindlich, wenn innert 14 
Tagen nach der Publikation keine Einsprache erfolgt ist. Beitrittsgesuche, die nach dem 01. September eingehen, werden 
erst im folgenden Kalenderjahr behandelt.   

 
Die Beitrittserklärung ist vollständig ausgefüllt einzusenden an: 
 

Richard Huwiler, Präsident ZSJV,  Under Neuhus 5, 6017 Ruswil LU 


